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Ihre Anfrage zu den RegelwartezeitenAnschlusszüge2021 #216129]

Anlage
RWZRil 420 RegionalbereichSüdwestFahrplanjahr2021

Sehr█████ ██ █████

wir kommenzurückauf Ihren Antrag vom 21. März 2021 auf Aktenauskunftnach8 1

Abs. 2 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes(LIFG), nach8 25 desUmwelt-
verwaltungsgesetzes(UVwG), soweit Umweltinformationenim Sinnedes8 2 Abs. 3

UmweltinformationsgesetzesdesBundes(UIG) betroffen sind, sowie nach 8 2 Abs.1
des Gesetzeszur Verbesserungder gesundheitsbezogenenVerbraucherinformation
(VIG), soweit Verbraucherinformationenbetroffen sind.
Sie begehrenInformationenzu Regelwartezeiten(RWZ) für alle in Baden-
Württemberg verkehrendenZüge bzw. Anschlüsse(nach Ril 420.0401Z01),für den
Fahrplan 2021.

Die Prüfung IhresAntrageshat ergeben,dassIhrem beantragten
AuskunftsersuchenInsgesamtstattgegebenwird.

Informationen zum SchutzpersonenbezogenerDatennach der DSGVOfinden sich auf der Internetseitedes Ministeriums für Verkehr

unter „Service“ / „Datenschutz“.AufWunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.
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FürdieseAuskunft werdenkeineGebührenerhoben.

IhremAntrag gemäß8 1 Abs. 2 LIFG entsprechend,sendenwir Ihnen die Regel-
wartezeiten(RWZ) im RegionalbereichSüdwestderDB NetzAG für Baden-
Württemberg für den Fahrplan2021 in derAnlage 1 zu.

Ein Informationsanspruchnach demUmweltverwaltungsgesetz(UVwG) ist mangels
tangierterUmweltinformationennicht einschlägig.Ein Auskunftsanspruchergibt sich
nicht nachdem UIG, dadieserAnspruch sich gegenStellen desBundesoder
nachrangigeBehördendesBundesrichtet. Ein Informationsanspruchnachdem
Gesetzzur Verbesserungder gesundheitsbezogenenVerbraucherinformation(VIG)
ist mangelstangierter Verbraucherinformationenebenfallsnicht einschlägig.

Mit freundlichenGrüßen

█████ ██████


